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STRITTIGES zu WAGEN und auch als Theologe angreifbar zu bleiben, gehört in mei
nen Augen nicht zur geringsten moralischen Erbschaft der Reformation.» Diesen 
Satz stellte ein katholischer Theologe, Johann Baptist Metz, an den Anfang eines 

Vortrags, den er in Münchens protestantischer Hauptkirche St. Matthäus aus Anlaß 
des Reformationsfests am 4. November 1979 hielt. Solche «Angreifbarkeit» hatte Metz 
am eigenen Leibe erfahren: wenige Monate zuvor war seine Berufung auf einen theologi
schen Lehrstuhl in der gleichen Stadt München verhindert worden (vgl. den Protest von 
Karl Rahner in: Publik-Forum Nr. 23, 16.11.79). Unter dem Titel «Hoffnung auf Re
formation oder die Zukunft des Christentums in einer nachbürgerlichen Welt» sprach 
Metz nun als Katholik zu einem protestantischen Anlaß und vor einem protestanti
schen Auditorium - womit zugleich die ökumenische Relevanz der von ihm vertretenen 
«politischen Theologie» deutlich wurde. 
In diesem Vortrag fordert Metz eine «zweite Reformation» - die er übrigens bereits im 
Entstehen sieht. Anders als bei der «ersten Reformation» im 16. Jahrhundert sind ihre 
Träger nicht herausragende Einzelgestalten, sondern die Gemeinden einer Basiskirche, 
die vor allem in Lateinamerika in einem geradezu rasanten Wachstum begriffen ist. Die 
«zweite Reformation» ist für Metz die unumgängliche Antwort des Christentums auf 
die heraufziehende nachbürgerliche, nachkapitalistische Welt - unumgänglich deshalb, 
weil nur sie die Gefahr abwenden kann, daß der Abschied von der bürgerlichen Welt (an 
deren Entstehung die Kirche der «ersten Reformation» einen entscheidenden Anteil 
hatte) zugleich zum Abschied vom Christentum wird. «Zweite Reformation»: das be
deutet, daß «die Gnade» (der Luthers reformatorische Frage galt!) wieder in Bereiche 
eingelassen wird, die ihr durch historische Fehlentwicklungen und Verengungen ver
schlossen wurden. «Die Gnade», fordert Metz, müsse «heimkehren» in drei Bereiche: in 
die Politik (in dieser gnadenlosen Zeit), in die Sinne (als Antwort auf eine protestantische 
«Berührungsangst» gegenüber allem Irdischen), in die Freiheit (in Abkehr von katholi
schen Zwängen und Anti-Haltungen). Diesen «katholischen» Abschnitt von Metz' 
Vortrag drucken wir im Folgenden ab. C.L. 

Befreiung - zweite Reformation 
Augenscheinlich hat sich der Katholizismus ein besonderes Gespür dafür bewahrt, daß 
der sogenannte aufgeklärte Mensch, dieser extrem unsinnliche Mensch mit seinem ge
heimnislosen Kult eines rein herrscherlichen Umgangs mit der Welt, mit seiner abstrak
ten Machtergreifung über die Natur, im Namen der Gnade nicht noch unsinnlicher ge
macht werden darf. Zäh hält der Katholizismus an der Einsicht fest, daß man die Sinne 
nicht aus der Gnade entlassen könne, ohne die Gegenwart der Gnade selbst zu verdun
keln oder gar zu zerstören. (Wohl kennt der Katholizismus so etwas wie einen mani-
chäischen Sinnenhaß, nicht aber eine Ignorierung der Sinne wie im Puritanismus.) 
Doch die Sinnenhaftigkeit im Katholizismus scheint tatsächlich zu wenig durchprägt 
vom Sauerteig der Freiheit, der Freiheit der Kinder Gottes. So wie es im Protestantis
mus eine Art konstitutionelles Mißtrauen gibt gegenüber der Sinnenhaftigkeit, gegen
über der Sichtbarkeit und Anschaulichkeit der Gnade, kurzum gegenüber dem soge
nannten inkarnatorischen Prinzip, gibt es im Katholizismus eine Art konstitutionelles 
Mißtrauen gegenüber der Gnade als Freiheit. Darum auch wirkt das Sinnenhafte im 
Katholizismus oft so verdinglicht, so sakramentalistisch und ritualistisch verzerrt, so 
monolithisch, so verordnet - als komme der Mensch in seiner Spontaeität und in seiner 
Freiheit darin überhaupt nicht vor. 
Offensichtlich hat der Katholizismus auch ein sehr gebrochenes Verhältnis zur bürger
lichen Freiheitsgeschichte der Neuzeit. Die sogenannten «katholischen Zeiten» inner
halb dieses Geschichtsprozesses waren - zumindest in unserem mitteleuropäischen Kul-
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turbereich - immer die Zeiten des «Gegen», die Zeiten des 
«Anti»: es waren die Zeiten der Gegenreformation und Gegen
revolution, die Zeiten der Gegenaufklärung, der Restauration, 
des politischen Traditionalismus, der Romantik und deren 
Nachfolgephänomenen bis in unsere Gegenwart. Erst das jüng
ste Vatikanische Konzil schien sich keimhaft aufzuschließen für 
diese Freiheitstraditionen und sie wenigstens ansatzhaft als 
kirchliche, im Evangelium selbst verwurzelte Elemente der Frei
heit der Kinder Gottes anzuerkennen: etwa in den Aussagen 
über die Gewissensfreiheit und die Religionsfreiheit. 

W IE IST NUN dieser ganze geschichtliche Prozeß des Katholi
zismus zu beurteilen? Sind wir Katholiken eben doch 

nichts anderes als notorische Spätentwickler in Sachen bürger
licher Freiheit im Christentum und in der Kirche? Ist der katho
lische Widerstand, ist die katholische Ungleichzeitigkeit gegen
über dieser Freiheitsgeschichte nur bare Rückständigkeit? 
Bleibt uns hier am Ende etwas anderes, als eben geduldig und 
tapfer die Erste Reformation mit ihren Freiheitsevidenzen nach
zuholen, wie es uns unsere eigene fortschrittliche Theologie 
lehrt? Oder könnte es vielleicht so etwas wie eine eigene refor
matorische Situation des Katholizismus geben, eine Situation, 
in der er seinen Satz, seinen Sprung in die Freiheit der Kinder 
Gottes tut? Ich meine, ja - und ich möchte diese Meinung etwas 
verdeutlichen, weil sie auf die katholische Spielart der Zweiten 
Reformation zielt. 
Der protestantische Typ der Anrufung und Entdeckung der 
Gnade als Freiheit ist uns allen vertraut, er ist ausgebreitet vor 
uns in der Geschichte der Reformation bis in unsere Tage. Es 
handelt sich dabei um die Freiheit des einzelnen, der im Ange
sichte seines gnädigen Gottes niemandes Knecht und Untertan 
ist. Diese «Freiheit eines Christenmenschen» führte bekanntlich 
in höchst verschlungener Kausalität auch zur politischen Frei
heit der Bürger. Daneben scheint mir ein anderer Typ der christ
lichen Freiheitsgewinnung, der Entdeckung der Gnade als Frei
heit möglich. Vielleicht wird er einmal in einem künftigen öku
menischen Christentum der katholische genannt werden. Was 
meine ich? Es geht hier um die christliche Erfahrung der Freiheit 
als Befreiung: um jenen Prozeß, in dem nicht primär der einzel
ne sich frei vor seinem Gott erfahrt, sondern ein Kollektiv; um 
jenen Prozeß, in dem ein Volk frei wird, sich herausgerufen er
fährt und befreit zum Subjekt seiner eigenen Geschichte im An
gesichte seines Gottes. Im Vordergrund steht hier nicht die Frei
heitsgeschichte des einzelnen, sondern die Befreiungsgeschichte 
eines Volkes, also nicht das Subjektwerden des einzelnen vor 
seinem Gott, sondern das Subjektwerden eines Volkes und dar
in natürlich auch der einzelnen. 
Auch das Evangelium kennt nicht nur jenen pąulinischen Typ 
der christlichen Freiheitsgewinnung, auf den die Reformation 
sich vor allem bezieht. Es kennt auch einen synoptischen Typ 
christlicher Freiheitsgewinnung. Ich denke an Jesus, der das 
Volk zu einem «neuen Volk» befreit, indem er sich nicht volks
tümlichpopulistisch auf es beruft, sondern es anruft und her
ausruft aus seinen archaischen Ängsten und Zwängen. Grob 
verkürzt könnte man deshalb vielleicht sagen, im Evangelium 
selbst seien schon zwei Stränge der Freiheitsgewinnung erkenn
bar, die freilich allemal miteinander verschlungen bleiben müs
sen: einer, der mehr individualistischliberalistische Züge trägt, 
und ein anderer, den man vielleicht eher sozialistisch nennen 
könnte  mit allen Vorbehalten dieser Übertragung. 
Wenn man die reformatorische Anrufung der Gnade in der 
Freiheit als Anrufung der Gnade in der Befreiung versteht, hat 
dann nicht heute die reformatorische Stunde der Freiheit für den 
Katholizismus geschlagen? Schließlich zeigen sich gerade in
nerhalb der katholischen Weltkirche Ansätze zu einer solchen 
Anrufung der Gnade in der Befreiung armer und unterdrückter 
Menschen und Völker. Ich spreche von den Basiskirchen der 
Befreiung und auch von der Befreiungstheologie in den armen 

Ländern dieser Welt, vor allem auch  im Blick auf den Katholi
zismus  von der lateinamerikanischen Kirche; von ihren ener
gischen Versuchen, den Erlösungsgedanken mit dem Befrei
ungsgedanken zu verbinden und die darin sich abzeichnende 
Gestalt der Freiheit als kostbare Erbschaft des Evangeliums zu 
leben und zu künden. Freilich, alles wird davon abhängen, ob 
der Katholizismus in unseren Ländern, in den reichen Ländern 
dieser Erde bereit ist, die providentielle reformatorische Sen
dung der armen Kirchen für die Gesamtkirche und für das gan
ze Christentum anzuerkennen und den Vorstoß dieses Freiheits
verständnisses ins Herz der Kirche zuzulassen und ihn nicht ab
zublocken mit dem Einwand, hier handle es sich allenfalls um 
eine entwicklungsspezifische Erscheinungsform der Kirchen in 
den sog. unterentwickelten Ländern, wenn nicht gar um einen 
Verrat am christlichen Gnadengut. Gewiß, diese Reformation 
käme weder aus Wittenberg noch aus Rom. Sie käme überhaupt 
nicht aus dem christlichabendländischen Europa über uns, 
sondern aus dem Befreiungschristentum der armen Kirchen die
ser Welt. 

DOCH WAS BEDEUTEN diese armen Kirchen, in denen sich zäh 
und nicht ohne große Schwierigkeiten eine neue christliche 

Freiheitserfahrung durchsetzt, für uns wirklich? Sind sie für uns 
wirklich mehr als der Gegenstand unseres zeitweiligen, zumeist 
adventlichweihnachtlich gestimmten Erbarmens? Sind sie für 
uns wirklich ein providentieller Ort, an dem uns allen Gnade 
wird? Sind sie für uns die Kirche einer katholischen Reforma
tion? Nichts gegen die Gelder, die wir diesen armen Kirchen 
spenden, wenn wir dabei nur nicht vergessen, daß diese Gelder 
auch die Leiden und Kämpfe dieser armen Kirchen, in denen sie 
Gnade erfahren, für uns unsichtbar machen. Nichts gegen un
sere Hilfe, wenn wir nur wissen, daß sie nicht alles und keines
falls das Wichtigste ist, was uns mit diesen Kirchen verbindet. 
Das Wichtigste wäre die Einsicht, daß aus diesen Kirchen ein 
reformatorischer Impuls über uns alle kommen will. 
Freilich, die kirchliche Großwetterlage scheint für eine solche 
Prognose nicht günstig. Die Basiskirchen der Befreiung werden 
rundum mit Skepsis, wenn nicht gar mit Argwohn und Ableh
nung betrachtet. Wer hier insistiert, wer hier die Verbindung von 
Gnade und Befreiung auf die Tagesordnung der Gesamtkirche 
pressen möchte, der sieht sich innerkirchlich rasch isoliert und 
verdächtigt. Wenn ich recht sehe und nicht zu vorschnell urteile, 
dann sucht meine katholische Kirche unter ihrem gegenwärti
gen Papst ihre abendländischeuropäische Grundorientierung 
energisch zurückzugewinnen und neu zu befestigen. In den letz
ten Jahren, unter den Pontifikaten Johannes' XXIII. und Pauls 
VI., schien es so, als entwickelte die römische Kirche in zuneh
mendem Maße eine Sensibilität für die gesamtkirchliche, ja ge
samtchristliche Bedeutung der armen Kirchen. Die theologi
schen und pastoralen Prioritäten in Rom schienen sich behut
sam, aber doch erkenntlich zu wandeln. Heute sehe ich eine klar 
rückläufige Tendenz. Sie drückt sich nicht zuletzt in dem aus, 
was in der pastoralen und magistralen Sorge unseres gegenwär
tigen Papstes im Vordergrund steht. Das mag von vielen hierzu
lande und anderswo begrüßt werden und von vornherein so ge
wünscht worden sein. Ich sehe darin die Gefahr  und das aus
zusprechen, mag mir in dieser Stunde gestattet sein  , daß unse
re katholische Kirche ihre reformatorische Chance versäumen 
könnte, in der sie in der Erfahrung der Gnade als Befreiung ihre 
Freiheitserfahrung macht. Durch diese Freiheitserfahrung wür
de sie dann wohl auch endlich mehr Zugang zu jener im Prote
stantismus erkämpften Freiheit der Christen finden. Sie würde 
dann in dem Ruf nach Freiheitsrechten in der katholischen Kir
che und nach Bußfertigkeit der kirchlichen Autoritäten und In
stitutionen nicht einfach liberalistische Auflösungstendenzen 
sehen, sondern aus ihm jenen Protest heraushören, den das 
Evangelium selbst gegen unser tatsächliches kirchliches Leben 
erhebt. 

Johann Baptist Metz, Münster/ Westf. 



Pohier, Schillebeeckx, Küng und das «Recht der Gläubigen» 
Wenn es ein elementares Recht der Gläubigen gibt, so doch 
wohl dieses, die großen Feste der Christenheit mit geistlicher 
Freude zu feiern. Dieses Recht ist in den letzten Wochen des 
vergangenen Jahres sträflich verletzt worden. Wo Geschäfte 
und Politik, wo das Finanzamt und der Betreibungsbeamte 
schließlich doch noch respektvoll Halt machen, überschritten 
ausgerechnet höchste Instanzen der Kirche die Grenze und pro
vozierten bis in die Gemeinden, Familien und religiösen Kom
munitäten hinein ein Getöse und einen Streit, die vielen zuerst 
die Weihnachts- und dann erst noch die Neujahrsfeier gründ
lich verdarben. Eine Meldung aus Rom, die so gar nicht zum 
heüigen Christfest passen wollte, beherrschte die Gespräche, 
weckte Emotionen, rief nach Protest und Widerspruch und riß 
einen Spalt in die christliche Gemeinschaft: Es war das Verdikt 
gegen Hans Küng, er könne «nicht mehr als katholischer Theo
loge gelten noch als solcher lehren». 

Urteilsverkündigung gegen Friedensbotschaft 
Fassen wir zunächst den Zeitpunkt dieser Entscheidung und ih
rer Veröffentlichung ins Auge, so wird er durch die näheren 
Umstände noch unbegreiflicher. Es war am 18. Dezember, aus
gerechnet am Ende einer Pressekonferenz, die den Journalisten 
- sie kamen in ansehnlicher Zahl - die Botschaft des Papstes 
zum Weltfriedenstag 1980 (Neujahr) nahebringen sollte. 
Der Papst richtete darin einen eindrücklichen Appell an «alle Männer und 
Frauen guten Willens», an die «Bürger und Verantwortlichen der Völker» und 
an die «Jugend in allen Ländern», dem «stets bedrohten Gebäude des Frie
dens» das «Fundament der Wahrheit» zurückzugeben: «Die Wahrheit erneu
ern», so mochten sich gerade die Journalisten zu Herzen nehmen, «das heißt 
zunächst die Gewaltakte in allen ihren Formen bei ihrem wahren Namen nen
nen ... Mord bleibt Mord; alle politischen und ideologischen Rechtfertigungen 
ändern daran nichts ... auch die Massaker ... auch die Tortur muß man bei ih
rem Namen nennen, sowie ... alle Formen der Unterdrückung und Ausbeu
tung des Menschen durch den Menschen.» 

Die Botschaft wurde von Mitgliedern der Kommission «Justitia 
et Pax», namentlich durch deren Vorsteher, den afrikanischen 
Kurienkardinal Bernardin Gantin, vorgestellt, der auch Fragen 
der Journalisten beantwortete. Doch zu seiner und aller Anwe
senden Verblüffung beschloß der Direktor des Pressesaals, P. 
Romeo Panciroli, die Veranstaltung mit der Verlesung einer 
ganz anderen Mitteilung, die im Nu alles Vorausgegangene aus 
dem Feld schlug. «Erklärung der Kongregation für die Glau
benslehre über einige Hauptpunkte der theologischen Lehre von 
Prof. Hans Küng» (vgl. Kasten), so lautete der Titel; und schon 
begann es auf allen Agenturen der Welt zu ticken, das ganze Or
chester der Medien, Hörfunk und Fernsehen setzten ein, und für 
diese Kunde machten auch die Gazetten ihre Spalten frei, allen 
voran der vatikanische «Osservatore Romano», der die päpst
liche Friedensbotschaft mit nicht weniger als drei groß aufge
machten Erklärungen zum «Fall Küng» buchstäblich «ein
rahmte». 
Doch nicht genug damit, daß das Interesse von der Friedens
botschaft weg auf die Aktualität der Küng-Nachricht gelenkt 
wurde; schwerwiegender war der Eindruck einer inhaltlichen 
«Sabotage», insofern die Glaubwürdigkeit dessen, was der 
Papst allen Menschen zurief, Schaden litt: Vor einer Welt, zu 
welcher die Kirche als Anwalt des Christlichen sprach, tat eben 
diese Kirche kund, daß sie in ihrem eigenen «Gebäude» unfähig 
zum Dialog und zur Verständigung über das Christliche sei. 

Keine «konzertierte Aktion»? 
Sabotage oder Panne? Die Wirkung auf die Öffentlichkeit war jedenfalls die, 
daß die Friedensbotschaft für viele einfach unterging und der Papst sich selber 
konkurrenziert hat. Hier mag nun gleich einer fragen, wie dies möglich sei, wo 
man doch gemeint habe, dieser Papst setze sich mit seinem «persönlichen Stil» 
gegen die «Machtgruppen der Kurie» durch. Dagegen steht allerdings, was 

am 23. Dezember im Schweizer Fernsehen M. Maliński (nach Werbetexten 
der «intimste Kenner und Freund Wojtylas») zu wissen gab: der Papst sei 
«kein Chef», er vertraue den Fachleuten und lasse sie machen. 

Mag es sich nun also in diesem Fall um einen Mangel an Regie 
gehandelt haben, so sah ein anderes Zusammentreffen sowohl 
kurzfristig wie langfristig nach Plan und Programm aus, näm
lich die für kuriale Verhältnisse geradezu atemberaubende Auf
einanderfolge des zweieinhalbtägigen «Colloquiums» für den 
belgischniederländischen Theologen Edward Schillebeeckx 
(13.15. Dezember mittags) und der päpstlich sanktionierten 
Verurteilung von Hans Küng (Audienz für Kardinal Franjo 
Seper, 15. Dezember nachmittags). Der Vermutung, es könnte 
sich hier um eine «konzertierte Aktion» und «bestimmte Ab
sicht» handeln, kam der bereits erwähnte Pressechef Panciroli 
bei der Präsentierung des KüngDekrets von sich aus zuvor. In
dem er gleich noch von einer «Aktion der Glaubenskongrega
tion in den letzten Monaten gegen drei bekannte Theologen» 
sprach und somit den Fall des Dominikaners Jean Pohier mit
einbezog, dementierte Panciroli eine solche Absicht. Es handle 
sich um eine reine «Koinzidenz». 
Das erhelle daraus, so tat die offizielle Notiz kund, daß die Maßnahme gegen 
ein Buch von Pohier vom letzten April «nach 11 Monaten dauernden Kontak
ten mit dem Autor» erfolgt sei, wogegen das Colloquium für Schillebeeckx zu
nächst auf Herbst 1978 angesetzt gewesen und dann durch den Tod Pauls VI. 
verhindert worden sei; die Küng betreffende Intervention sei unmittelbar, wie 
in der «Erklärung» erwähnt, durch zwei jüngste Veröffentlichungen (Frühjahr 
1979) veranlaßt. Kurz zusammengefaßt bedeutet das: die drei Fälle sind für 
die Glaubenskongregation zu verschiedenen Zeiten angelaufen und jetzt «zu
fällig» relativ kurz nacheinander in das Stadium der Veröffentlichung geraten. 

Drei «Fälle» und ihre Vorgeschichte 
Dieser Tatbestand läßt sich allerdings auch so formulieren : Alle 
drei Verfahren haben ihren Ursprung teils weit zurückliegend 
(Schillebeeckx und Küng), teils am Ende des Pontifikats von 
Paul VI.; alle drei wurden unter dem neuen Papst teils fortge
setzt (Pohier, Schillebeeckx), teils neu aufgegriffen (Küng), je
denfalls aber mit neuer Intensität ihrem «Ende» zugeführt. 
► Zum Fall Pohier ist dabei Folgendes anzumerken: Erstens wurde hier wie
der  wie seinerzeit bei Pfürtner  das außerordentliche Geheimverfahren an
gewandt und Pohier ohne vorausgehende Vorladung zu einem Colloquium öf
fentlich zum Widerrufseiner «Irrtümer» im Buch Quand je dis Dieu verurteilt 
(Dekret vom 3.4.79; vgl. Orientierung, 15. Juni 1979, S. 126); zweitens wurde 
er nachträglich (weil seine Korrekturen nicht genügten und er einen «Wider
ruf» ablehnte) im September noch mit Sanktionen belegt: Verbot, einen Got
tesdienst zu leiten, Verbot zu lehren und Tagungen abzuhalten. 300 Domini
kanerinnen und Dominikaner in Frankreich haben Anfang Dezember in 
einem offenen Brief diese Sanktionen als ungerecht erklärt (Le Monde vom 
5.12.79), nachdem zuerst  in Le Monde vom 23./24:9.79  ganz allein der 
Jesuit Michel de Certeau unter dem Titel «Ecraser les faibles» (sinngemäß: 
«Die Schwachen, d. h. staatlich nicht Geschützten, trifft man») das Vorgehen 
der Glaubenskongregation angegriffen hatte. 
► Im Fall Schillebeeckx geht es um dessen «Lebenswerk», das große Buch Je
sus. Die Geschichte von einem Lebenden (1974, deutsch 1975 HerderVerlag, 
670 Seiten). 
Schillebeeckx, weltweit bekannt geworden als Konzilstheologe der niederlän
dischen Bischöre, als Dominikaner zusammen mit dem Jesuiten Schoonen
berg einer der theologischen Väter des Holländischen Katechismus, geriet 
schon kurz nach dem Konzil in ein Verfahren der Glaubenskongregation, das 
aber nach einer durchschlagenden Verteidigung durch Karl Rahner 1968 ein
gestellt wurde. Nicht zuletzt im eigenen Orden war zudem eine breite Solidari
sierung erfolgt, die sogar zum Schutz der theologischen Forscher zu einer 
ersten Stufe von Änderung der Ordenssatzung führte (Generalkapitel von Ri
ver Forest). Als neues Verfahren gegen das JesusBuch wurde das sogenannte 
«ordentliche» nach den Regeln der Glaubenskongregation von 1971 ange
wandt, das aber immer noch geheim und ohne Information des für Schille
beeckx' Lehrtätigkeit zuständigen Ortsbischofs begann. Schillebeeckx teilte 
man den «negativen Befund» einer Voruntersuchung mit und forderte ihn zu 
schriftlichen Erklärungen/Ergänzungen auf. Da sie der Glaubenskongrega
tion nicht genügten, erfolgte als nächster Akt die Vorladung zum «Collo
quium». Schillebeeckx erhielt sie im vergangenen Sommer mit der Angabe von 



neun Themenbereichen, vor allem aus der Christologie. Er sagte grundsätzlich 
zu, bekam aber nach dem Studium der Verfahrensregeln schwere Bedenken. 
Er bat Kardinal Willebrands, in Rom den Charakter des «Gesprächs» abzu
klären bzw. gewisse Garantien einzuhandeln. Gleichzeitig solidarisierten sich 
in ganz Holland die Leitungsgremien der Ordensgemeinschaften, die theologi
schen Fakultäten sowie katechetische Vereinigungen mit Schillebeeckx und 
60000 Gläubige gaben ihre Unterschrift. Auch in England erhoben 83 katho
lische, anglikanische und evangelische Theologen ihre Stimme gegen das Ver
fahren. Die theologische Fakultät Nijmegen entsandte ihren Dekan, den Exe
geten Van Iersel als Begleiter Schillebeeckx' nach Rom. Trotzdem war es für 
diesen ein «schwerer Gang». In Rom war Schillebeeckx nämlich zusammen 
mit Schoonenberg und Küng ob angeblicher «Leugnung der Gottheit Jesu» 
in einem Interview von RadioVaticana in die Nähe der Irrlehre des Arianis
mus (4. Jhdt.) gerückt worden. Das Interview über «neue Christologien», für 
das sich später der Direktor von RadioVaticana entschuldigte (der zuständi
ge Redaktor war krank und der Hauptredaktor abwesend), hatte am 4./5. De
zember ein Konsultor der Glaubenskongregation, Jean Galot SJ, selber Autor 
eines Buches zum Thema, gegeben. Im Gegenstoß erhielt Schillebeeckx am 
Vorabend des Colloquiums endlich einen entscheidenden Rückhalt: Am ka
tholischen Fernsehen KRO wies Kardinal Willebrands den Vorwurf der Ket
zerei und die «Disqualifizierung» eines Mannes von «so hervorragenden Qua
litäten» zurück. Bei seiner Ankunft in Rom fand Schillebeeckx denn auch eine 
«überraschend freundliche, fast überfreundliche» Atmosphäre vor ... 

► Der Fall Küng begann (vgl. «Stellungnahme» von Kardinal 
Höffner, 18.12.79) bereits im Jahr 1967 mit einer «Mahnung» 
der Glaubenskongregation zu seinem Buch «Die Kirche» (Frei
burger . 1967). 
1968 von einer «Prüfung» desselben informiert und zu einem «Colloquium» 
aufgeboten, erklärte Küng seine grundsätzliche Bereitschaft, stellte aber ge
wisse Bedingungen, u.a. die Bekanntmachung der Verfahrungsordnung, die 
trotz Befehl des Papstes von 1965 und Weisungen von 1967 immer noch auf 
sich warten ließ. 1360 Theologen der ganzen Welt unterschrieben damals eine 
von der Zeitschrift «Concilium» gestartete Petition zur Reform der geheimen 
Verfahren. 
Nach Erscheinen eines weiteren KüngBuches, «Unfehlbar? 
Eine Anfrage» (Zürich 1970), wurde gegen beide Bücher das 
«ordentliche Lehrverfahren» aufgenommen, wie es die neuen 
Regeln von 1971 vorsahen. 
Da Küng darin immer noch die freie Wahl eines Verteidigers, die Einsicht in 
die Akten und das rechtliche Gehör vermißte, wußte er sich dessen Ablauf 
(mit dem «Colloquium» als vorletztem Akt) zu entziehen. 
Die Glaubenskongregation nahm in Form einer Erklärung «Mysterium Eccle
siae» (1973) zu den inhaltlichen Fragen Stellung, während Kardinal Döpfner 
durch beharrliches Verhandeln in Rom schließlich 1975 eine Beilegung des 
Verfahrens «für jetzt» ohne Sanktionen erreichte. 

Von Rom wurde dies als «Stillhalteabkommen» aufgefaßt; zwei 
kleine Sekundärveröffentlichungen vom vergangenen Frühjahr 
1979 erschienen nun als Verletzung desselben, ja sozusagen als 
«Rückfall nach bedingter Verurteilung». Von seinem Orts
bischof Dr. Georg Moser (RottenburgStuttgart) darob ge
mahnt («Sie schaffen eine ausweglose Situation»), vermutete 
Küng trotzdem kein neues römisches Vorgehen. 
Anderseits war schon zwei Tage nach dem «modellhaften» Abschluß von 
1975 (vgl. Orientierung 1975, S. 47) eine erste Erklärung der Deutschen Bi
schofskonferenz zum weitverbreiteten Buch «Christ sein» (München 1974) er
schienen. Es folgten nach Briefwechsel und «Stuttgarter Colloquium» eine 
zweite Erklärung und die Veröffentlichung des Briefwechsels (1977, bzw. 
von Seiten Küngs 1978). Das zweite große Buch Küngs «Existiert Gott?» 
(München 1978) wurde nicht direkt Gegenstand eines Verfahrens: Kardinal 
Höffner vermißte aber darin die in Aussicht gestellte Klärung der Frage nach 
der «Gottheit» Jesu Christi, bzw. seiner «Wesensgleichheit mit dem Vater», 
wie das große Credo mit den Formeln der alten Konzilien, vor allem Chalke
don (451), bekennt. 
In der Erklärung der Glaubenskongregation nun ist davon nur 
beiläufig unter den «Folgen» der Küngschen Auffassung von 
der Unfehlbarkeit die Rede: einer eigenen Prüfung ist Küngs 
ChristologieVer such in Rom nicht unterzogen worden, er ver
blieb vielmehr bei der Deutschen Bischofskonferenz, in deren 
Namen Kardinal Höffner zusätzlich zur Erklärung der Glau
benskongregation eine eigene «Stellungnahme» herausgab. 
Beide Erklärungen wurden sowohl an Küngs Büro in Tübingen 
wie an die Presse in Rom und in Köln zur gleichen Zeit, am Vor
mittag des 18. Dezember, übergeben. 

Köln und Rom: Geheime Absprache in Brüssel 
Ein Überblick über die drei «Fälle» in ihrer Vorgeschichte zeigt 
auf jeden Fall, daß die Glaubenskongregation ihre Verfahren 
trotz weltweiter Kritik nicht geändert, wohl aber ihre Aktivität 
in letzter Zeit intensiviert hat. Beim Fall Küng fällt nun aber das 
neue Zusammenwirken der Glaubenskongregation mit der 
Deutschen Bischofskonferenz (und umgekehrt) bis hin zur Öf
fentlichkeitsarbeit auf. Diese «konzertierte Aktion» ist genau 
eine Woche vor dem Datum der Veröffentlichung vereinbart 
worden. 
Es geschah dies auf einer Geheimsitzung in Brüssel, bei welcher 
sich der Sekretär der Glaubenskongregation, Erzbischof 
Jérôme Hamer, im Beisein des Apostolischen Nuntius mit Kar
dinal Josef Höffner traf und zu welcher auch der für Küngs 
Lehrbefugnis zuständige Ortsbischof von Rottenburg/Stutt
gart, Georg Moser, aufgeboten war. Daß dieser gegen das ąanze 
Vorgehen, nicht zuletzt gegen den Zeitpunkt, bei Kardinal Seper 
schwere Bedenken erhob, und zwar sowohl in einem Brief wie 
telefonisch von Brüssel aus, hat offensichtlich nichts mehr zu 
ändern vermocht. 
Dank der erfolgreichen Geheimhaltung dieser unmittelbaren 
Vorgeschichte ist gelungen, was offenbar Absicht war: den we
gen seiner Mediengewandtheit gefürchteten Professor Küng 
ebenso wie die Öffentlichkeit zu überrumpeln. Überrumpelt 
worden sind auch andere interessierte Instanzen: die theologi
sche Fakultät Tübingen sowie (wenn nicht alles trügt) Küngs 
«Heimatbischof» Anton Hänggi, dem Küng als Priester des Bi
stums Basel untersteht. 

Die Bemühungen des Ortsbischofs 
Irgend eine Antwort auf die für viele bedrängende Frage, was 
denn nun die unmittelbare und für die maßgebenden Instanzen 
«zwingende» Veranlassung für die ganze vorweihnachtliche 
Aktion gewesen sei, ist bisher von keiner Stelle gegeben worden. 
Auch das Treffen in Brüssel wurde bis heute in keiner Erklärung 
erwähnt, so wenig wie zunächst irgend etwas über eigene Initia
tiven von Bischof Moser verlautete. Die beiden Communiqués, 
die am 18. Dezember  gleichzeitig mit der römischen Erklä
rung  von Kardinal Höffner als dem Präsidenten der Deut
schen Bischofskonferenz und von Bischof Moser herausgege
ben wurden, ließen den Ortsbischof als bloßes Ausführungs
organ der römischdeutschen Beschlüsse und die gesamte Hier
archie als monolithischen Block erscheinen. Die Frage aber, wie 
der Ortsbischof die Einheit mit und innerhalb seiner Bistumskir
che wahren könne, trat offenbar erst in einer zweiten Phase in 
den Vordergrund, nämlich als sich aus der Mitte dieser Kirche 
der Widerspruch meldete: Rücktritt von Prälat Heinrich Som
mer, Pfarrer der neuen Kathedralkirche von Stuttgart, als Präsi
dent des Priesterrats, angedrohter Predigtstreik verschiedener 
anderer Pfarrer, Solidarisierung der Fakultät und der Studen
tenschaft mit Professor Küng usw. Jetzt kam es zu zwei Besu
chen seitens des Bischofs bei Küng, jetzt ließ der Bischof etwas 
über seine Bemühungen bzw. Einwendungen (gegenüber Kardi
nal Śeper) verlauten, jetzt gab er zu wissen, daß er noch nichts 
von dem, was sein Communiqué angekündigt hatte, ausgeführt 
habe, jetzt entschloß er sich, seine «Vermittlerrolle» sowohl 
wahrzunehmen wie bekannt zu machen: jetzt reiste er zum 
Papst. 
Wir wissen nicht, wie Bischof Moser diesen Schritt in Rom begründete, d. h. 
ob er sich dort lediglich aufgrund der ihm von Küng übergebenen neuen Erklä
rung (vgl. S. 8) meldete, oder ob er sich beim Papst auch auf seine früheren, 
von Kardinal Śeper in den Wind geschlagenen «Bedenken» berief. Mit diesen 
hatte der Bischof nämlich nicht nur den geplanten Zeitpunkt, sondern auch die 
«Art» des Vorgehens, d. h. das Verfahren, beanstandet und dabei, wie verlau
tet, nicht zuletzt die Tatsache kritisiert, daß Küng zu dem, was ihm jetzt neuer
dings konkret vorgeworfen werde, nicht mehr gehört worden sei. Angesichts 
der Reaktionen im Bistum, so läßt sich denken, durfte sich Bischof Moser 
wohl auch im eigenen Interesse beim Papst darüber beschweren, daß die Glau
benskongregation mit ihrer Erklärung die pastorale Situation in seinem Bi


